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§ 97 B-KUVG Dauer der
Unfallheilbehandlung

 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

Die Unfallheilbehandlung wird so lange und so oft gewährt, als eine Besserung der Folgen des Dienstunfalles

beziehungsweise der Berufskrankheit oder eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten ist oder Heilmaßnahmen

erforderlich sind, um eine Verschlimmerung zu verhüten.

In Kraft seit 01.07.1967 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 97 B-KUVG Dauer der Unfallheilbehandlung
	B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz


